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WASSERPREIS 2026 

WASSERPREIS - Verbrauch ab dem 01.01.2026 
(Tarifierung laut Dekret des Ministeriums der Wallonischen Region vom 12.02.2004) 

 TKV    (Tatsächlicher Kostenpreis für die Versorgung): 2,7900 €/m³ (ohne 6% MwSt.) 

Dieser Preis wird durch den Wasserverteiler, also die Gemeinde festgelegt. 

 TKAR (Tatsächlicher Kostenpreis für die Abwasser Reinigung): 2,6150 €/m³ (ohne 6% MwSt.) 

Dieser Tarif wird jährlich von der SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau) für die gesamte Wallonische 
Region festgelegt. 

 Grundgebühr (pro Zähler) 

Grundgebühr Versorgung + Grundgebühr Abwasserreinigung + 6 % MwSt. 

Gg. Versorgung 
 

(20 x 2,7900 € „TKV“ => 55,80 €) X Verbrauchzeitraum in 
Tagen 365 Tage 

 

Gg. 
Abwasserrein. 

(30 x 2,6150 € „TKAR“ => 78,45 €) X Verbrauchszeitraum 
in Tagen 365 Tage 

DIE TARIFSTRUKTUR  
Grundgebühr: Grundgebühr Versorgung + Grundgebühr Abwasserreinigung + 6 % MwSt. 
Wasserverbrauch:  
Tranche 1 : von 0 bis 30m³ : 0,5 x 2,7900 € „TKV“ 
Tranche 2 : von 31 bis 5000m³ : 2,7900 € „TKV“ + 2,6150 € „TKAR“ 
Tranche 3 : mehr als 5000m³ : (0,9 x 2,7900 € „TKV“) + 2,6150 € „TKAR“ 

Für den Wasserverbrauch ab 01/01/2026 gelten daher folgende Preise: 
Grundgebühr: pro Jahr  134,25 € (ohne 6% MwSt.) / pro Tag  0,3700 € 
Wasserverbrauch: 
von 0 bis 30m³: 1,3950 €/m³ (ohne 6% MwSt.) 
von 31 bis 5000m³: 5,4050 €/m³ (ohne 6% MwSt.) 
mehr als 5000m³: 5,1260 €/m³ (ohne 6% MwSt.) 

Alle vorerwähnten Preise müssen um die vorgeschriebene Mehrwertsteuer von 6% erhöht werden. 

ENTWICKLUNG TKV & TKAR 

 2022 2023 2024 2025 2026 
TKV 

(exkl. 6% MwSt.) 
2,1900 € 
(1.86%) 

2,2700 € 
(3.65 %) 

2,6000 € 
(14,53 %) 

2,6000 € 
(0,00%) 

2,7900 € 
    (7,31%) 

TKAR 
(exkl. 6% MwSt.) 

2,3650 € 
(0,00 %) 

2,3650 € 
(0,00 %) 

2,3650 € 
(0,00 %) 

2,6150 € 
(10,57 %) 

2,6150 € 
(0,00 %) 

1 m³* 
(inkl. 6% MwSt.) 

4,94 € 
(0,82 %) 

5,03 € 
(1.82 %) 

5,40 € 
(7,35 %) 

5,67 € 
(5,00 %) 

5,88 € 
(3,70 %) 

* basierend auf einen Verbrauch von 100m³ in einem Jahr (365 Tage) 

BESONDERE REGELUNG FÜR DEN TKAR 
Im Rahmen der vorgesehenen Tarifierung ist eine Rückerstattung des TKAR durch die SPGE und Wallonische 
Region vorgesehen wenn der Benutzer Anspruch auf eine Befreiung oder Rückzahlung der Abgabe für die 
Einleitung von anderem Abwasser als industriellem Abwasser hat. 


